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Schlussfeststellung 
 
Im 
 

Bodenordnungsverfahren „Ortslage Bliesendorf“ 

Verf.-Nr. 1/023/C 
 
wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) i. V. m. § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die 
Schlussfeststellung erlassen und Folgendes festgestellt: 
 

1. Die Ausführung des Bodenordnungsplanes und seiner Nach-
träge ist bewirkt. 

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Bo-
denordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen.  
 
Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die 
Teilnehmergemeinschaft ist das Bodenordnungsverfahren beendet 
und die Teilnehmergemeinschaft erloschen. 
 
Gründe 
 
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG 
liegen vor. 
Der Bodenordnungsplan und die hierzu ergangenen Nachträge sind 

in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den 
neuen Grundstücken auf die im Bodenordnungsplan und in sei-
nen Nachträgen genannten Beteiligten übergegangen. Die öffent-
lichen Bücher sind berichtigt. Die Kasse der Teilnehmergemein-
schaft wurde ordnungsgemäß abgeschlossen. Aufgaben, die die 
Teilnehmergemeinschaft noch zu erfüllen hätte, sind nicht be-
kannt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats 
beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, 14476 
Potsdam Widerspruch erhoben werden.  
 
Prenzlau, den 09.12.2022 
 
Im Auftrag 
DS 
 
Matthias Benthin  
 
 
Dieses Dokument wurde am 09.12.2022 durch Matthias Benthin 
im elektronischen Dokumenten- und Vorgangsbearbeitungssys-
tem VISkompakt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg schlussge-
zeichnet.
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Stellenausschreibung 
 
Bei der Stadt Werder (Havel) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Stelle in der   
 

Sachbearbeitung für Stadtentwicklung und Bauleitplanung 
(m/w/d)  

 
zu besetzen. 
 
Die Stadt Werder (Havel) ist ein staatlich anerkannter Erholungsort 
mit ca. 26.500 Einwohnern im Landkreis Potsdam-Mittelmark ca. 15 
km von der Landeshauptstadt Potsdam entfernt. Sie ist weithin für 
die historische Altstadtinsel, das Baumblütenfest und den Wassertou-
rismus sowie als ein attraktiver touristischer Anziehungspunkt be-
kannt. In der Stadt befinden sich allgemeinbildende Schulen, unter 
anderem ein Gymnasium, Kindertagesstätten sowie vielseitige Ein-
richtungen für Erholung und Sport. Die Wirtschaftsstruktur ist breit 
gefächert.  
Nähere Informationen zur Stadt Werder (Havel) und des Aufgaben-
spektrums finden Sie im Internet unter www.werder-havel.de. 
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
● die Abwicklung von Verfahren zur Aufstellung von 

Bauleitplänen / Satzungen nach BauGB 
● die Steuerung von Gesamtmaßnahmen und Fachplanungen des 

besonderen Städtebaurechts 
● die Bearbeitung von Aufgaben der Stadtentwicklung, u.a. Kon-

zepterstellung einschließlich strategischer Entwicklungsziele 
● Vorarbeiten und Planungen für die Bauleitplanung/besonderes 

Städtebaurecht, insbesondere Analyse von künftigen Plangebie-
ten, Maßnahmen und Standortuntersuchungen im Hinblick auf 
Geeignetheit  

● Durchführung der Leistungsvergabe/ Ausschreibung 
● Erteilung von planungsrechtlichen Auskünften gem. §§ 30, 34 

und 35 BauGB 
● planungsrechtliche Stellungnahmen der Stadt zu Bauanträgen 

und Bauvorbescheiden im Rahmen des Einvernehmens gem. § 
36 BauGB und zu Verfahren gem. § 30 BauGB  

● Stellungnahmen zu Bauleitplanungen von Nachbargemeinden  
● Durchführung von Sprechtagen und Beratungen von Bürgern, In-

vestoren und Entwurfsverfassern im Bereich der Bauleitplanung 
 
 
Wir erwarten: 
● ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieur-

wesen in der Fachrichtung Stadtplanung, Stadt- und Regionalpla-
nung, Raumplanung oder Architektur mit Schwerpunkt Städte-
bau (oder vergleichbarer Abschluss)  

● Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, insbesondere im Bau- 
und Fachplanungsrecht  

● sichere Kenntnisse der Rechtsgrundlagen nach BauGB, BauN-
VO und PlanZVO nebst den jeweiligen fachlichen Gesetzes-
grundlagen beim Erstellen und Beurteilen von Plankonzepten 

● Kenntnisse im Verwaltungs-, Haushalts- und Kommunalrecht 
sind von Vorteil 

● Entscheidungsfreudigkeit bei der Entwicklung konstruktiver 
Vorschläge für die Lösung von Problemen 

● hohe Belastbarkeit bei der Vielzahl von anfallenden Aufgaben-
stellungen sowie eine selbstständige und ergebnisorientierte Ar-
beitsweise 

● sehr ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen 
● ein hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Verantwortungs-

bewusstsein 
● gute PC- und IT-Kenntnisse (einschl. Dokumentenmanagement) 

Wir bieten: 
● ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis  
● interne und externe Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
● flexible Arbeitszeitregelung und Möglichkeiten zum mobilen Ar-

beiten und Homeoffice 
● bei Vorliegen aller Voraussetzungen ein Entgelt bis zur EG 10 des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Kommunen 
(TVöD VKA) 

● 30 Tage Jahresurlaub sowie Zeitausgleich bei Überstunden 
● im Rahmen des TVöD eine Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei 

der ZVK, vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung 
und bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Leistungsentgelt 

● eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV und die Möglichkeit 
zum Erwerb eines Jobtickets 

 
Allgemeine Hinweise: 
Die Stadt Werder (Havel) fördert aktiv die Gleichstellung aller Mit-
arbeitenden. Diese Stelle ist gleichermaßen an alle gerichtet. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Haben Sie Interesse? 
Dann schicken Sie uns bitte bis zum 15.01.2023 Ihre vollständige 
Bewerbung. 
 
Ihre Bewerbung umfasst: 
● Anschreiben 
● Lebenslauf (tabellarisch) 
● Prüfungszeugnis des abgeschlossenen Studiums 
● Nachweise bzw. Arbeitszeugnisse bisheriger Arbeitgeber 

(sofern vorhanden) 
 
Bitte sehen Sie von Bewerbungen in Papierform ab. Vielmehr wür-
den wir uns darüber freuen, wenn Sie an unserem Online-Bewer-
bungsverfahren teilnehmen. Das Hochladen Ihrer Bewerbung unter 
www.werder-havel.de/Service/Stellenangebote nimmt nur wenige 
Minuten in Anspruch. Bewerbungsunterlagen, die Sie uns per Post 
übersenden, werden elektronisch erfasst und danach Datenschutz-
konform vernichtet. Eine Rücksendung Ihrer Unterlagen erfolgt nur 
dann, wenn Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag beige-
legt haben. 
 
 
gez. 
Manuela Saß 
Bürgermeisterin 

Stellenausschreibung 

 
Bei der Stadt Werder (Havel) sind im Fachbereich 4 – zwei Stellen 

als 
 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Bauhof (m/w/d) 
 
befristet für 2 Jahre nach § 14 (2) TzBfG zu besetzen. Die Option der 
unbefristeten Übernahme ist gegeben.  
 
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im 
kommunalen Bauhof anfallenden Tätigkeiten. 
Dazu zählen beispielsweise:  
● die Instandhaltung, Reparatur, Reinigung von Straßen, Wegen 

und anderen öffentlichen Verkehrsflächen;  
● die Pflege, Wartung und Instandhaltung von kommunalen Lie-

genschaften, Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Sport- 
und Freizeitanlagen sowie Regenwasseranlagen;  



● die Landschafts-, Gewässer- und Gehölzpflege; 
● die Durchführung des Winterdienstes und  
● die Unterstützung von kommunalen Veranstaltungen 

(Möbeltransporte, Feste, etc.) 
 
Fachliche Anforderungen: 
● eine abgeschlossene Berufsausbildung im Garten- und Land-

schaftsbau oder eine abgeschlossene handwerkliche Berufsaus-
bildung im Baugewerbe   

● vielseitiges handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
● sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang mit Maschinen und 

Werkzeugen 
● Führerschein mindestens der Klasse C wünschenswert CE 
 
Persönliche Anforderungen: 
● Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgaben unseres Bauhofes  
● Teamfähigkeit, aber auch hohes Maß an eigenverantwortlicher 

und selbstständiger Arbeitsweise, Flexibilität, Zuverlässigkeit, 
Engagement und Leistungsbereitschaft 

● körperliche Belastbarkeit (u.a. Heben und Tragen von bis zu 30 
kg schweren Lasten) 

● Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch außerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten (z.B. an Wochenenden, Feiertagen, 
nachts) sowie zur Ableistung von Ruf-/ Bereitschaftsdiensten, 
insbesondere für den Winterdienst sowie Papierkorbentleerung 
an Sonn- und Feiertagen 

● Ortskenntnisse sind für ein selbständiges Arbeiten im Gebiet der 
Stadt Werder (Havel) wünschenswert. Wegen der schnellen Er-
reichbarkeit zum Einsatzort ist eine möglichst ortsnahe Wohnla-
ge von Vorteil. 

 
 
Wir bieten: 
● ein sicheres Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst  
● Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst der Kommunen (TVöD VKA) 
● 30 Tage Jahresurlaub sowie Zeitausgleich bei Überstunden 
● im Rahmen des TVöD eine Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei 

der ZVK, vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung 
und bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Leistungsentgelt 

● eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV und die Möglichkeit 
zum Erwerb eines Jobtickets 

 
Allgemeine Hinweise: 
Die Stadt Werder (Havel) fördert aktiv die Gleichstellung aller Mit-
arbeitenden. Diese Stelle ist gleichermaßen an alle gerichtet. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Begrüßt werden Be-
werbungen von Menschen aller Nationalitäten. 
 
Haben Sie Interesse? 
Dann schicken Sie uns bitte bis zum 08.01.2023 Ihre vollständige 
Bewerbung. Bitte sehen Sie von Bewerbungen in Papierform ab. 
Vielmehr würden wir uns darüber freuen, wenn Sie an unserem On-
line-Bewerbungsverfahren teilnehmen. Das Hochladen Ihrer Bewer-
bung unter www.werder-havel.de/Service/Stellenangebote nimmt 
nur wenige Minuten in Anspruch. Bewerbungsunterlagen, die Sie 
uns per Post übersenden, werden elektronisch erfasst und danach Da-
tenschutzkonform vernichtet. Eine Rücksendung Ihrer Unterlagen 
erfolgt nur dann, wenn Sie einen ausreichend frankierten Rückum-
schlag beigelegt haben. 
 
Ihre Bewerbung umfasst: 
● Anschreiben 
● Lebenslauf (tabellarisch) 
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Rathaus-Schließzeit im Dezember 2022 

 
Aus organisatorischen Gründen werden die Sprechzeiten nach den 
Weihnachtsfeiertagen vom 27. – 30. Dezember 2022 in den Rathäu-
sern der Stadt Werder (Havel) in der Eisenbahnstraße 13/14 und in 
der Kirchstraße 6/7, am Standort Schützenhaus (Uferstraße 10) sowie 
beim Stadtarchiv (Elsastraße 21) ausgesetzt. 
 
Die Sprechzeiten im Bürgerservice (Plantagenplatz 9) werden ledig-
lich am 27. und am 30. Dezember 2022 ausgesetzt, sodass wie ge-
wohnt nach vorheriger Terminvereinbarung am Donnerstag, den 29. 
Dezember 2022, Dienstleistungen wahrgenommen werden können. 
 
Werder (Havel), 22.12.2022 
 
gez. 
Manuela Saß 
Bürgermeisterin 

● Prüfungszeugnis der abgeschlossenen Berufsausbildung 
● Nachweise bzw. Arbeitszeugnisse bisheriger Arbeitgeber 

(sofern vorhanden) 
 
 
gez. 
Manuela Saß 
Bürgermeisterin 
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